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WORTLAUT

zur dritten Änderung des
Örtlichen Entwicklungskonzeptes sowie des

Örtlichen Entwicklungsplanes Nr. 4.0
der Marktgemeinde Pölfing - Brunn

GZ:610/2014

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Pölfing - Brunn hat in seiner Sitzung am 30.06.2014
folgende

VERORDNUNG

beschlossen.

«^

^
Aufgrund des § 24 Abs. 6 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 i.d.g.F. LGBI.
Nr. 87/2013, (StROG 2010) wird das rechtswirksame Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 4.0
der Marktgemeinde Pölfing - Brunn geändert.

I

I

^

§1
Planunterlage, Planverfasser

Die in der Anlage angeschlossene zeichnerische Darstellung, verfasst von Dipl.-Ing. Gerhard
Vittinghoff, Ingenieurkonsulent für Raumordnung und Raumplanung, mit der GZ: 44/14 vom
30.06.2014, basierend auf dem rechtswirksamen Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.0 der
Marktgemeinde Pölfing - Brunn bildet einen integrierten Bestandteil dieser Verordnung.

§2
Geltungsbereich der dritten Änderung des

rechtswirksamen Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 4.0
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t
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Das rechtswirksame Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 4.0, wird wie folgt abgeändert:

AnderungspunktA
Der rechtswirksame Örtliche Entwicklungsplan Nr. 4.0 (Siedlungsleitbild Nr. 4.0), integrierter
Bestandteil des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 4.0, wird wie folgt abgeändert:

Die südliche Teilfläche des Grundstückes Nr. 195/4 in einem Flächenausmaß von ca.

300 m2, im rechtsgültigen Entwicklungsplan Nr. 4.0 derzeit dem Wald zy^eordne^
wird nunmehr als Örtliche Eignungszone - Erholung, Freizeit und Spori: f^j^ele^t <^
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Anderungspunkt B
Der § 2 - M.4.9 des Wortlautes zum Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.0 wird wie folgt er-
gänzt:

„Die Grundstücke Nr. 50, 46/4, 49/8, 46/3, 49/7, 46/1, 47, 49/9, 49/6, 48/4, 49/4, 48/3, 49/3,
48/2, 48/1, usw. der KG Brunn werden als Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau
festgelegt."
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§3
Rechtswirksamkeit

Nach Genehmigung der dritten Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 4.0 durch
die Stmk. Landesregierung beginnt die Rechtswirksamkeit mit dem auf den Ablauf der
Kundmachungsfrist folgenden Tag.

Für den Gemeinderat
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Der Bürgermeister
(Karl Michelitsch)
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Amt der Ste'iermärkischen Landesregtöf""^
Geneim^nsch Maßgaoe desB^ch^^
^."fi^'a?^?.".)^-^"'
Graz'am-""Begäu^^:
Für die Steiermärkische Landesregierung

Der Abteilungsleiter ^ ^
i.V.: -p. .Cob^.^ ^.

Diese Urkunde - 3. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr.
4.0 wurde am vom 30.06.2014 unter der GZ: 44/14 ausgestellt.

Planverfasser
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Diese Urkunde wurde unter der GZ: 44/14 am 30.06.2014 ausgefertigt.
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WORTLAUT

zur Flächenwidmungsplanänderung Nr. 4.14
der Marktgemeinde Pölfing - Brunn

GZ:610/2014

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Pölfing - Brunn hat in seiner Sitzung am 30.06.2014
folgende

VERORDNUNG

beschlossen:

Aufgrund des § 38 Abs. 6 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 i.d.g.F. LGBI.
Nr. 87/2013 (StROG 2010), wird der Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 der Marktgemeinde
Pölfing - Brunn geändert.

§ 1 Planunterlage, Planverfasser

Die in der Anlage angeschlossene, zeichnerische Darstellung, verfasstvon Dipl.-Ing. Gerhard
Vittinghoff, Ingenieurkonsulent für Raumordnung und Raumplanung, mit der GZ: 45/14 vom
30.06.2014, basierend auf dem Flächenwidmungsplan Nr. 4.0, bildet einen integrierten Be-
standteil dieser Verordnung.

§ 2 Geltungsbereich der 14. Änderung des
rechtswirksamen Flächenwidmungsplanes Nr. 4.0

Die 14. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.0 bezieht sich auf die nachfolgenden
Bereiche:

Anderungsbereich A
Eine Teilfläche des Grundstückes Nr. 195/4 der KG Brunn in einem Flächenausmaß von ca.

350m2, bisher im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 als Freiland -Wald ersichtlich gemacht, wird
nunmehr im Sinne des § 33 Abs. 3 Z 1 als Sondernutzung im Freiland - Eissportanlage /
Fischteich (Esp /Ft) festgelegt. ^,-.—.-

^"^><^^-.""^'^~\
Gemäß §33 Abs. 5 Z 1 dürfen nur Gebäude errichtet werden, die für die an^streb|e^SonT^.. ^

im Freiland - Eissportanlaae / Fischteich erforderlich sind. [.if wy*3t %•
IRf"^.

^ Y-.-.-'
'^..

y^.Änderungsbereich B \^,
Die im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 festgelegte Baulandmobilisierung für di(
Nr. 50, 46/4, 49/8, 46/3, 49/7, 46/1, 47, 49/9, 49/6, 48/4, 49/4, 48/3, 49/3, 48/2, 48/T^tsw^g'r
KG Brunn wird abgeändert und anstatt der festgelegten Bebauungsfrist gemäß §36 Abs. 1
StROG 2010 idgF. wird der gegenständliche Bereich nunmehr gemäß § 37 Abs.2 StROG
2010 idgF. als Vorbehaltsfläche für den geförderten Wohnbau (VF -W) festgelegt.

Die im Wortlaut zum Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 festgelegten Aufschließungserfordernisse
für den oben angeführten Bereich werden wie folgt ergänzt:

^'11
^

^s
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Aufgrund der Lage innerhalb eines aufrechten Bergbaugebietes ist im Anlass-
fall/Bauverfahren für den gegenständlichen Bereich ein montanbehördliches Ge-
nehmigungsverfahren erforderlich.

Anderungsbereich C
Unterpunkt l:

Das Grundstück Nr. 366/2 sowie Teilflächen der Grundstücke Nr. 359/5 der KG Jagernigg in
einem Flächenausmaß von ca. 1.390m2, im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 bisher als Freiland
- Landwirtschaftlich genutzte Fläche (L) ersichtlich gemacht bzw. als Verkehrsfläche festge-
legt, werden nunmehr im Sinne des § 29 Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit § 30 Abs. 1 Z 7 als
Dorfgebiet (DO) mit einer Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,6 festgelegt.

Unterpunkt II:

Teilflächen der Grundstücke Nr. 359/3 und 359/5 der KG Jagernigg, in einem Flächenaus-
maß von ca. 300m2, im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 bisher als Freiland - landwirtschaftlich
genutzte Fläche (L) ersichtlich gemacht, werden nunmehr im Sinne § 33 Abs.3 Z 1 als Son-
dernutzung im Freiland - Energieerzeugungs- und Versorgungsanlage (eva) festgelegt.

Unterpunkt III:

Eine Teilfläche des Grundstückes Nr. 370/1 der KG Jagernigg in einem Flächenausmaß von
1.590m2, im Flächewidmungsplan Nr. 4.0 als Freiland - landwirtschaftlich genutzte Fläche
(L) ersichtlich gemacht, wird nunmehr im Sinne des §29 Abs. 1.Z 1 in Verbindung mit §30
Abs. 1. Z 7 als Dorfgebiet (DO) mit einer Bebauungsdichte von 0,2 - 0,6 festgelegt.

%

1k

!

j

]
]
]

Anderungsbereich D
Eine Teilfläche des Grundstückes Nr. 86 der KG Brunn in einem Flächenausmaß von ca.
800m2, im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 bisher als Freiland - Landwirtschaftlich genutzte
Fläche (L) ersichtlich gemacht, wird nunmehr im Sinne des § 29 Abs.3 Z in Verbindung mit §
30 Abs. 1 Z 1 als Aufschließungsgebiet für Reines Wohngebiet mit einer Bebauungsdichte
von 0,2 - 0,4 festgelegt.

Die fehlenden Aufschließungserfordernisse bzw. Mängel sind wie folgt:
Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung auf der Grundlage
einer wasserbaurechtlichen Gesamtbetrachtung. In Absprache mit der zuständi-
gen Baubezirksleitung ist der Grundstückseigentümer für die Behebung des
oben angeführten Mangels verantwortlich.
Sicherstellung einer rechtlich gesicherten und ausreichend dimensionierten, äu-
ßeren Anbindung an das öffentliche Gut. Dieser Mangel ist durch den Gmnd-
stückseigentümer in Absprache mit der Gemeinde zu beheben.
Aufgrund der Lage innerhalb eines aufrechten Bergbaugebietes ist im Anlass-
fall/Bauverfahren für den gegenständlichen Bereich ein montanbehördlicffes Ge-„

•<«<,

rT]

I

^

^

nehmigungsverfahren erforderlich.
?>y

Änderungsbereich E ^^1
Eine Teilfläche des Grundstückes Nr. 52/4 der KG Brunn in einem Flächenausmaß vS^^- ^
610m2, im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 bisher als Freiland - Landwirtschaftlich'genuf^e y-'
Fläche (L) ersichtlich gemacht, wird nunmehr im Sinne des § 29 Abs.3 in Verbindung m^
30 Abs. 1 Z 2 als Aufschließungsgebiet für Allgemeines Wohngebiet mit einer Bebauungs-
dichte von 0,2 - 0,4 festgelegt.

ZT Raumplanungsbüro DI Vittinghoff Marktgemeinde Pölfing - Brunn
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Die fehlenden Aufschließungserfordernisse bzw. Mängel sind wie folgt:
Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung auf der Grundlage
einer wasserbaurechtlichen Gesamtbetrachtung. In Absprache mit der zuständi-
gen Baubezirksleitung ist der Grundstückseigentümer für die Behebung des
oben angeführten Mangels verantwortlich.
Sicherstellung einer rechtlich gesicherten und ausreichend dimensionierten, äu-
ßeren Anbindung an das öffentliche Gut. Dieser Mangel ist durch den Grund-
stückseigentümer in Absprache mit der Gemeinde zu beheben.
Aufgrund der Lage innerhalb eines aufrechten Bergbaugebietes ist im Anlass-
fall/Bauverfahren für den gegenständlichen Bereich ein montanbehördliches Ge-
nehmigungsverfahren erforderlich.
Aufgrund der Nahlage zur Landesstraße sind im Bauvorverfahren Maßnahmen
zu treffen, die einer Einhaltung der Immissionsgrenzwerte nach der ÖNORM
S5021 Teil 1 umsetzen. Dieser Mangel hat der Grundstückseigentümer in Ab-
Sprache mit der Marktgemeinde zu beheben.

Anderungsbereich F
Die im § 3.2 Abs. 1 in Verbindung mit §5 Abs. 3 des Wortlautes zum Flächenwidmungsplan
Nr. 4.0 festgelegte Baulandzonierung hinsichtlich der Erstellung eines Bebauungsplanes für
die Bereiche mit den laufenden Nummern 12 und 13 wird wie folgt abgeändert:

Die Pflicht der Erstellung eines Bebauungsplanes im Bereich mit der laufenden
Nummer 12 - Grundstücke Nr. 161, 160/2, 160/3, 181/3 und Teilflächen der
Grundstücke Nr. 172/2, 181/1 sowie 186/3 KG Brunn -wird aufgehoben.

Die Pflicht der Erstellung eines Bebauungsplanes im Bereich mit der laufenden
Nummer 13 - Grundstücke Nr. 156/1, 154, 153/2, 149, 151, 152, 148/1, 148/2
und 148/3 der KG Brunn - wird aufgehoben.

'^

^

-J

J
1
J
J
I.

)
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Die im Wortlaut zum Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 festgelegten Aufschließungserfordernisse
für die oben angeführten Bereiche werden wie folgt ergänzt:

Aufgrund der Lage innerhalb eines aufrechten Bergbaugebietes ist im Anlass-
fall/Bauveri'ahren für den gegenständlichen Bereich ein montanbehördliches Ge-
nehmigungsverfahren erforderlich.

Anderungsbereich G
Eine Teilfläche des Grundstückes Nr. 87/3 der KG Pölfing in einem Flächenausmaß von ca.
690m2, im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 bisher als Freiland - Landwirtschaftlich genutzte
Fläche (L) ersichtlich gemacht, wird nunmehr im Sinne des § 29 Abs. 1. Z. 1 in Verbindung
mit §30 Abs. 1. Z 1 als Reines Wohngebiet (WR) mit einer Bebauungsdichte von 0,2 - 0,4
festgelegt.

Zu den Anderungsbereichen C, D E und G
Im Sinne des §35 StROG 2010 idgF. LGBI. 87/2013 werden für die Anderungsbereiche C, D,
E und G privatwirtschaftliche Maßnahmen abgeschlossen.

•n

^

'A

•^

^

:<?•--.
Im Zusammenhang mit der im rechtswirksamen Wortlaut zum Flächenwidmungsplan Nr, 4.0~'<^

'".
verordneten Bebauungsplanzonierung wird für die verfahrensgegenständlichen Bereiche auf
die Erstellung eines Bebauungsplanes gemäß § 40 in Verbindung mit § 41 des StROG„2QJj
idgF. verzichtet. H '^

-7^
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§ 3 Rechtswirksamkeit

Nach Genehmigung der 14. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.0 durch die
Steiermärkische Landesregierung beginnt die Rechtswirksamkeit mit dem auf den Ablauf der
Kundmachungsfrist folgenden Tag.

Für den Gemeinderat

,dä Pc, : ,»s. ••-5
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Der Bürgermeister
(Karl Michelitsch) ^y ; ••*,
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G2.:...ßor.l3:.<<©-.^.-.c.y),|^:^,
G,-3Z, am.........^..........^•.^-/t.^..................p^
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Für die Ste'errnäskische Landesregierung

Der Abteiiungsieiter T'1|
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\i Diese Urkunde - 14. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.0 -
wurde am 30.06.2014 unter der GZ:45/14 ausgestellt.
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^ÄNDERUNG DES FLÄCHENWIDMUNGSPLANES NR. 4.0

0,2-0,4

LEGENDE

Allgemeine Wohngebiete

IWR Reine Wohngebiete

Gewerbegebiele

|ji|| Industrie- und Gewerbegebietel

Dorfgebiete

Aufschließungsgebiet
Fläche ate abgestufte Baulandfarbe Bsp. WA

Mindest- und hochstzulässige Bebauungsdichte

Verkehrsfläche

Land- und Forstwirtschaft

Sondernutzung im Freiland - Eissport / Fischteich

Bergbaugebiete

Waldflächen

Gewässer mit Nummer und Zuständigkeitsbereich

Meliorationsgebiete

durch Erdrutsch gefährdete Flächen

LF

I I
I

@^

TOv3o¥ Gefährdungsbereich für 30 jährige Hochwasser

no57 Gefährdungsbereich für 100 jährige Hochwasser

Hochspannungsfreileitung

^G^.

I ^
Rohrleitung
Gegenständlicher Änderungsbereich

Diese Urkunde wurde unter der GZ:45/14 am 30.06.2014 ausgefertigt.
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"147ANDERUNG DES FLÄCHENWIDMUNGSPLANES NR. 4.0

LEGENDE

0,2-0,4

LF

|spi:

^
\>1ER]

Aligemeine Wohngebiete

Reine Wohngebiete

Gewerbegebiete

Industrie- und Gewerbegebietel

Dorfgebiete

Aufschließungsgebiet
Rache ate abgestufte Baulandfarfae Bsp. WA

Mindest- und hochstzulässige Bebauungsdichte

Verkehrsfläche

Land- und Forstwirtschaft

Sondernutzung im Freiland - Eislaufplatz / Fischteich

Bergbaugebiete

Waldflächen

Gewässer mit Nummer und Zuständigkeitsbereich

Meliorationsgebiete

durch Erdrutsch gefährdete Flächen

^HW3öv Gefährdungsbereich für 30 jährige Hochwasser

WIOÖ..J Gefährdungsbereich für 100 jährige Hochwasser

Hochspannungsfreileitung

•e-'ä1'^ Rohrleitung
*^ Gegenständlicher Änderungsbereich

Diese Urkunde wurde unter der GZ:45/14 am 30.06.2013 ausgefertigt.
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Gemäß § 38 Abs.6
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LAUFENDE NUMMER: 4.14 g

Kundmachung der Planänderung
gemäß §38 Abs. 13
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RAUMPLANUNGSBÜRO DI GERHARD VITTINGHOFF MRTPI

STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER
ING. KONSULENT FUER RAUMPLANUNG

8010 GRAZ, MÜNZGRABENSTRASSE 4/1, TEL:0316/819442, FAX:819492
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Für die SteiermäiKische Landesreg.erung
DerAbteilungste^r^^^^^ ^^


